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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplanes XX-263

im Bezirk Reinickendorf

Vom 3. Januar 2006

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes zur
Ausführung des Baugesetzbuchs vom 7. November 1999 (GVBl.
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005
(GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan XX-263 vom 23. August 1993 mit Deckblatt

vom 29. März 2005 für die Grundstücke Zobeltitzstraße 89,
Klixstraße 27–35 sowie für einen Teilabschnitt der Klixstraße im
Bezirk Reinickendorf wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Rei-

nickendorf von Berlin, Bau-, Grundstücks- und Gebäudemanage-
ment, Fachbereich Vermessung, beglaubigte Abzeichnungen des
Bebauungsplans können beim Bezirksamt Reinickendorf von Ber-
lin, Bau-, Grundstücks- und Gebäudemanagement, Fachbereich
Stadt- und Regionalplanung, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss

1. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, die in
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs bezeichnet
sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Reinickendorf von Berlin schriftlich
geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll,
ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die
in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 3. Januar 2006

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

Marlies W a n j u r a Dr. Michael W e g n e r

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat
für Bau-, Grundstücks-

und Gebäudemanagement
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplanes XX-264

im Bezirk Reinickendorf

Vom 3. Januar 2006

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes zur
Ausführung des Baugesetzbuchs vom 7. November 1999 (GVBl.
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005
(GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan XX-264 vom 30. November 1993 mit Deck-

blättern vom 22. August 1994 und 7. März 2005 für das Grundstück
Antonienstraße 34 W im Bezirk Reinickendorf wird festgesetzt. Er
ändert teilweise den durch Verordnung über die Festsetzung des Be-
bauungsplanes XX-143 im Bezirk Reinickendorf vom 16. Januar
1974 (GVBl. S. 256) festgesetzten Bebauungsplan.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reini-

ckendorf von Berlin, Bau-, Grundstücks- und Gebäudemanagement,
Fachbereich Vermessung, beglaubigte Abzeichnungen des Be-
bauungsplans können beim Bezirksamt Reinickendorf von Berlin,
Bau-, Grundstücks- und Gebäudemanagement, Fachbereich Stadt-
und Regionalplanung, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss

1. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, die in
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs bezeichnet
sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Reinickendorf von Berlin schriftlich
geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll,
ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die
in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 3. Januar 2006

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

Marlies W a n j u r a Dr. Michael W e g n e r

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat
für Bau-, Grundstücks-

und Gebäudemanagement
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplanes XX-259

im Bezirk Reinickendorf

Vom 10. Januar 2006

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes zur
Ausführung des Baugesetzbuchs vom 7. November 1999 (GVBl.
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005
(GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan XX-259 vom 23. Mai 1991 mit Deckblättern

vom 25. Oktober 1993 und vom 26. Juli 2005 für das Grundstück
Wittestraße 51–53 und eine Teilfläche der Otisstraße im Bezirk Rei-
nickendorf wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reini-

ckendorf von Berlin, Bau-, Grundstücks- und Gebäudemanagement,
Fachbereich Vermessung, beglaubigte Abzeichnungen können beim
Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Bau-, Grundstücks- und Ge-
bäudemanagement, Fachbereich Stadt- und Regionalplanung, kos-
tenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss

1. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, die in
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs bezeichnet
sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Reinickendorf von Berlin schriftlich gel-
tend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist
darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die in
Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bauge-
setzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des
Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 10. Januar 2006

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

Marlies W a n j u r a Dr. Michael W e g n e r

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat
für Bau-, Grundstücks-

und Gebäudemanagement
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplanes XX-278

im Bezirk Reinickendorf

Vom 10. Januar 2006

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes zur
Ausführung des Baugesetzbuchs vom 7. November 1999 (GVBl.
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005
(GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan XX-278 vom 8. November 1994 mit Deckblatt

vom 26. Juli 2005 für die Grundstücke Emmentaler Straße 132/150
und Abschnitte der Emmentaler Straße und der Reginhardstraße im
Bezirk Reinickendorf wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reini-

ckendorf von Berlin, Bau-, Grundstücks- und Gebäudemanagement,
Fachbereich Vermessung, beglaubigte Abzeichnungen können beim
Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Bau-, Grundstücks- und Ge-
bäudemanagement, Fachbereich Stadt- und Regionalplanung, kos-
tenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss

1. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, die in
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs bezeichnet
sind, 

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Reinickendorf von Berlin schriftlich
geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll,
ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die
in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 10. Januar 2006

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

Marlies W a n j u r a Dr. Michael W e g n e r

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat
für Bau-, Grundstücks-

und Gebäudemanagement
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans III-194

im Bezirk Mitte, Ortsteil Wedding

Vom 31. Januar 2006

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes zur
Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November
1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Novem-
ber 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan III-194 vom 9. Juli 1993 mit den Deckblättern

vom 6. Juli 1994, 10. Februar 1999 und vom 15. November 2000, so-
wie den Änderungen vom 23. September 2004 und 16. November
2004, eingetragen auf dem Deckblatt vom 15. November 2000, für
die Grundstücke Oudenarder Straße 23–32, Reinickendorfer Straße
65–67, 68–69 (teilweise), Liebenwalder Straße 2–15 und Groninger
Straße 22/24 im Bezirk Mitte, Ortsteil Wedding, wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Mitte

von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Vermessungsamt, beglau-
bigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Bezirksamt
Mitte von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Fachbereich Stadt-
planung und Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht, während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrif-

ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Mitte von Berlin schriftlich geltend
machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist
darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Fristen werden die
in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 31. Januar 2006

Bezirksamt Mitte von Berlin

Z e l l e r D u b r a u

Bezirksbürgermeister Bezirksstadträtin
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplanes XX-207

im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Tegel

Vom 31. Januar 2006

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der
Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I
S. 1818, 1824), in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs vom 7. November
1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Novem-
ber 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XX-207 vom 2. April 1997 mit Deckblatt
Nr. 1 vom 14. Januar 2005 und Einfügung vom 29. September 2005
für die Grundstücke Schloßstraße 18/19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 und
26, Karolinenstraße 1B, 1C, 1D, 1E und 1F, für das Flurstück 928
sowie für einen Abschnitt der ehemaligen Straße 2 (Flurstück 929),
der Schloßstraße und der Karolinenstraße im Bezirk Reinickendorf,
Ortsteil Tegel, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reini-
ckendorf von Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäude-
management, Fachbereich Vermessung, eine beglaubigte Abzeich-
nung des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reinickendorf von
Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäudemanagement,
Fachbereich Stadt- und Regionalplanung sowie Fachbereich Bau-
und Wohnungsaufsicht, während der Dienststunden kostenfrei ein-
gesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gerechter Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, die in

§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs bezeichnet
sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Reinickendorf von Berlin schriftlich
geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll,
ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Fristen werden
die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des
Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 31. Januar 2006

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

Marlies W a n j u r a Dr. Michael W e g n e r

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat
für Bau-, Grundstücks-

und Gebäudemanagement
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Dritte Verordnung
zur Änderung der Verordnungen über die Satzungen
des Pestalozzi-Fröbel-Hauses und des Lette-Vereins

Vom 7. Februar 2006

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über das Pestalozzi-Fröbel-Haus
und den Lette-Verein in der Fassung vom 2. August 1982 (GVBl.
S. 1438) wird verordnet:

Artikel I
In der Anlage zu Artikel I der Verordnung über die Satzung des

Pestalozzi-Fröbel-Hauses vom 21. März 1966 (GVBl. S. 565), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 15. September 1998 (GVBl.
S. 260), wird § 3 Abs. 1 Satz 1 wie folgt gefasst:

„Dem Kuratorium gehören zehn vom Abgeordnetenhaus ge-
wählte Persönlichkeiten sowie das für das Schulwesen zuständi-
ge Mitglied des Senats an; ein weiteres Mitglied des Senats kann
vom Senat bestellt werden.“

Artikel II
Die Anlage zu Artikel I der Verordnung über die Satzung des

Lette-Vereins vom 21. März 1966 (GVBl. S. 566), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 15. September 1998 (GVBl. S. 260), wird
wie folgt geändert:
1. § 2 Abs. 1 Nr. 1 wird wie folgt gefasst:

„1. einer Berufsfachschule für Design.“
2. § 3 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Dem Kuratorium gehören zwölf vom Abgeordnetenhaus ge-
wählte Persönlichkeiten sowie die für Gesundheit und Schul-
wesen zuständigen Mitglieder des Senats an; ein weiteres Mit-
glied des Senats kann vom Senat bestellt werden.“

Artikel III
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.
Berlin, den 7. Februar 2006

Der Senat von Berlin

Klaus W o w e r e i t Klaus B ö g e r

Regierender Senator für
Bürgermeister Bildung, Jugend und Sport
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplanes XX-25a

im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau

Vom 7. Februar 2006

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der
Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes
zur Ausführung des Baugesetzbuchs vom 7. November 1999 (GVBl.
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005
(GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XX-25a vom 9. März 2004 für das Gelände
zwischen der Straße Im Fischgrund, Langohrzeile, Fürstendamm,
Berliner Landesgrenze, Ortsteilgrenze zu Hermsdorf und der S-Bahn
sowie für die Burgfrauenstraße zwischen Ortsteilgrenze zu Herms-
dorf und der Straße Im Fischgrund im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil
Frohnau, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reini-
ckendorf von Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäude-
management, Fachbereich Vermessung, eine beglaubigte Abzeich-
nung des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reinickendorf von
Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäudemanagement,
Fachbereich Stadt- und Regionalplanung, während der Dienststun-
den kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, die in

§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs bezeichnet
sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Reinickendorf von Berlin schriftlich
geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll,
ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die
in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 7. Februar 2006

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

Marlies W a n j u r a Dr. Michael W e g n e r

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat
für Bau-, Grundstücks-

und Gebäudemanagement
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplanes XX-25b

im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau

Vom 7. Februar 2006

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der
Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes
zur Ausführung des Baugesetzbuchs vom 7. November 1999 (GVBl.
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005
(GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XX-25b vom 9. März 2004 mit Deckblatt
vom 28. Juli 2004 für das Gelände zwischen dem Grundstück Zeltin-
ger Platz 10/14, Fürstendamm, Langohrzeile, der Straße Im Fisch-
grund und der S-Bahn sowie für einen Abschnitt der Langohrzeile,
für die Straße Im Fischgrund und für die Burgfrauenstraße von der
Straße Im Fischgrund bis zum Zeltinger Platz 10/14 im Bezirk Rei-
nickendorf, Ortsteil Frohnau, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reini-
ckendorf von Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäude-
management, Fachbereich Vermessung, eine beglaubigte Abzeich-
nung des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reinickendorf von
Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäudemanagement,
Fachbereich Stadt- und Regionalplanung, während der Dienststun-
den kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, die in

§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs bezeichnet
sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Reinickendorf von Berlin schriftlich
geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll,
ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die
in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 7. Februar 2006

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

Marlies W a n j u r a Dr. Michael W e g n e r

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat
für Bau-, Grundstücks-

und Gebäudemanagement
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplanes XX-25c

im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau

Vom 7. Februar 2006

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der
Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes
zur Ausführung des Baugesetzbuchs vom 7. November 1999 (GVBl.
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005
(GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan XX-25c vom 9. März 2004 mit Deckblatt

vom 28. Juli 2004 für das Gelände zwischen Edelhofdamm (südlich
der Grünanlage), Enkircher Straße, den Grundstücken des Buddhis-
tischen Hauses, Edelhofdamm, Berliner Landesgrenze, Fürsten-
damm und Markgrafenstraße sowie für den Fürstendamm zwischen
Markgrafenstraße und Berliner Landesgrenze und der Markgrafen-
straße zwischen Fürstendamm und Edelhofdamm im Bezirk Reini-
ckendorf, Ortsteil Frohnau, wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reini-

ckendorf von Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäude-
management, Fachbereich Vermessung, eine beglaubigte Abzeich-
nung des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reinickendorf von
Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäudemanagement,
Fachbereich Stadt- und Regionalplanung, während der Dienststun-
den kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, die in

§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs bezeichnet
sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Reinickendorf von Berlin schriftlich
geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll,
ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die
in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 7. Februar 2006

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

Marlies W a n j u r a Dr. Michael W e g n e r

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat
für Bau-, Grundstücks-

und Gebäudemanagement
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplanes XX-25d

im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau

Vom 7. Februar 2006

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der
Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes
zur Ausführung des Baugesetzbuchs vom 7. November 1999 (GVBl.
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005
(GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XX-25d vom 9. März 2004 mit Deckblatt
vom 28. Juli 2004 für das Gelände zwischen dem Grundstück Zel-
tinger Platz 16, Edelhofdamm (südlich der Grünanlage), Markgra-
fenstraße und Fürstendamm sowie für den Fürstendamm zwischen
Zeltinger Platz 16 und Markgrafenstraße im Bezirk Reinickendorf,
Ortsteil Frohnau, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reini-
ckendorf von Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäude-
management, Fachbereich Vermessung, eine beglaubigte Abzeich-
nung des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reinickendorf von
Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäudemanagement,
Fachbereich Stadt- und Regionalplanung, während der Dienststun-
den kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, die in

§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs bezeichnet
sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Reinickendorf von Berlin schriftlich gel-
tend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist
darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die in
Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 7. Februar 2006

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

Marlies W a n j u r a Dr. Michael W e g n e r

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat
für Bau-, Grundstücks-

und Gebäudemanagement
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplanes XX-25e

im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau

Vom 7. Februar 2006

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der
Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes
zur Ausführung des Baugesetzbuchs vom 7. November 1999 (GVBl.
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005
(GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XX-25e vom 9. März 2004 für das Gelände
zwischen dem Grundstück Zeltinger Platz 17–18, Zeltinger Straße,
Zerndorfer Weg und Edelhofdamm sowie für die Zeltinger Straße
zwischen Zeltinger Platz 15 und Zerndorfer Weg und dem Edelhof-
damm zwischen Remstaler Straße und Zeltinger Platz 16 im Bezirk
Reinickendorf, Ortsteil Frohnau, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reini-
ckendorf von Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäude-
management, Fachbereich Vermessung, eine beglaubigte Abzeich-
nung des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reinickendorf von
Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäudemanagement,
Fachbereich Stadt- und Regionalplanung, während der Dienststun-
den kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, die in

§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs bezeichnet
sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Reinickendorf von Berlin schriftlich gel-
tend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist
darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die in
Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 7. Februar 2006

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

Marlies W a n j u r a Dr. Michael W e g n e r

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat
für Bau-, Grundstücks-

und Gebäudemanagement
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplanes XX-25f

im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau

Vom 7. Februar 2006

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der
Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes
zur Ausführung des Baugesetzbuchs vom 7. November 1999 (GVBl.
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005
(GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XX-25f vom 9. März 2004 mit Deckblatt
vom 28. Juli 2004 für das Gelände zwischen Schönfließer Straße,
Zerndorfer Weg, Zeltinger Straße und Senheimer Straße sowie für
die Senheimer Straße zwischen Zeltinger Straße und Schönfließer
Straße und für die Schönfließer Straße zwischen Senheimer Straße
und Zerndorfer Weg im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau,
wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reini-
ckendorf von Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäude-
management, Fachbereich Vermessung, eine beglaubigte Abzeich-
nung des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reinickendorf von
Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäudemanagement,
Fachbereich Stadt- und Regionalplanung, während der Dienststun-
den kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, die in

§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs bezeichnet
sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Reinickendorf von Berlin schriftlich
geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll,
ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die
in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 7. Februar 2006

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

Marlies W a n j u r a Dr. Michael W e g n e r

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat
für Bau-, Grundstücks-

und Gebäudemanagement
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplanes XX-25g

im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau

Vom 7. Februar 2006

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der
Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes
zur Ausführung des Baugesetzbuchs vom 7. November 1999 (GVBl.
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005
(GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XX-25g vom 9. März 2004 für das Gelände
zwischen Schönfließer Straße, Oranienburger Chaussee, Edelhof-
damm, Zerndorfer Weg und Zeltinger Straße sowie für den Edelhof-
damm zwischen Oranienburger Chaussee und Zerndorfer Weg, dem
Zerndorfer Weg zwischen Edelhofdamm und Zeltinger Straße und
der Zeltinger Straße zwischen Zerndorfer Weg und Schönfließer
Straße im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reini-
ckendorf von Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäude-
management, Fachbereich Vermessung, eine beglaubigte Abzeich-
nung des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reinickendorf von
Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäudemanagement,
Fachbereich Stadt- und Regionalplanung, während der Dienststun-
den kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, die in

§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs bezeichnet
sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Reinickendorf von Berlin schriftlich
geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll,
ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die
in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 7. Februar 2006

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

Marlies W a n j u r a Dr. Michael W e g n e r

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat
für Bau-, Grundstücks-

und Gebäudemanagement
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplanes XX-25h

im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau

Vom 7. Februar 2006

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der
Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes
zur Ausführung des Baugesetzbuchs vom 7. November 1999 (GVBl.
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005
(GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XX-25h vom 9. März 2004 für das Gelände
zwischen Schönfließer Straße, Zeltinger Straße und Zerndorfer Weg
sowie für die Schönfließer Straße zwischen Zerndorfer Weg und
Zeltinger Straße und Zerndorfer Weg zwischen Schönfließer Straße
und Zeltinger Straße im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau,
wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reini-
ckendorf von Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäude-
management, Fachbereich Vermessung, eine beglaubigte Abzeich-
nung des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reinickendorf von
Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäudemanagement,
Fachbereich Stadt- und Regionalplanung, während der Dienststun-
den kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, die in

§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs bezeichnet
sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Reinickendorf von Berlin schriftlich
geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll,
ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die
in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 7. Februar 2006

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

Marlies W a n j u r a Dr. Michael W e g n e r

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat
für Bau-, Grundstücks-

und Gebäudemanagement
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplanes XX-25i

im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau

Vom 7. Februar 2006

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der
Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes
zur Ausführung des Baugesetzbuchs vom 7. November 1999 (GVBl.
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005
(GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XX-25i vom 9. März 2004 für das Gelände
zwischen Schönfließer Straße, der Berliner Landesgrenze und der
Oranienburger Chaussee sowie für die Oranienburger Chaussee
zwischen Berliner Landesgrenze und der Schönfließer Straße im
Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reini-
ckendorf von Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäude-
management, Fachbereich Vermessung, eine beglaubigte Abzeich-
nung des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reinickendorf von
Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäudemanagement,
Fachbereich Stadt- und Regionalplanung, während der Dienststun-
den kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, die in

§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs bezeichnet
sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Reinickendorf von Berlin schriftlich
geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll,
ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die
in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 7. Februar 2006

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

Marlies W a n j u r a Dr. Michael W e g n e r

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat
für Bau-, Grundstücks-

und Gebäudemanagement
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplanes XX-25j

im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau

Vom 7. Februar 2006

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der
Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes
zur Ausführung des Baugesetzbuchs vom 7. November 1999 (GVBl.
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005
(GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan XX-25j vom 9. März 2004 für das Gelände

zwischen den Grundstücken Rauentaler Straße 30/36, Wildkanzel-
weg 28, Geierpfad 20, der Berliner Landesgrenze, Schönfließer
Straße, den Grundstücken Schönfließer Straße 83/85, Oranienburger
Chaussee, Schwarzkittelweg, Rauentaler Straße sowie für die
Schönfließer Straße zwischen Berliner Landesgrenze und dem
Grundstück Schönfließer Straße 83/85, für die Oranienburger
Chaussee zwischen Schönfließer Straße und Schwarzkittelweg, für
den Schwarzkittelweg zwischen Oranienburger Chaussee und
Rauentaler Straße und für die Rauentaler Straße zwischen Schwarz-
kittelweg und dem Grundstück Rauentaler Straße 30/36 im Bezirk
Reinickendorf, Ortsteil Frohnau, wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reini-

ckendorf von Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäude-
management, Fachbereich Vermessung, eine beglaubigte Abzeich-
nung des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reinickendorf von
Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäudemanagement,
Fachbereich Stadt- und Regionalplanung, während der Dienststun-
den kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, die in

§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs bezeichnet
sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Reinickendorf von Berlin schriftlich
geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll,
ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die
in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 7. Februar 2006

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

Marlies W a n j u r a Dr. Michael W e g n e r

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat
für Bau-, Grundstücks-

und Gebäudemanagement
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplanes XX-25k

im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau

Vom 7. Februar 2006

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der
Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 Gesetzes
zur Ausführung des Baugesetzbuchs vom 7. November 1999 (GVBl.
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005
(GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XX-25k vom 9. März 2004 mit Deckblatt
vom 28. Juli 2004 für das Gelände zwischen Schönfließer Straße,
Senheimer Straße, Zeltinger Straße, den Grundstücken Zeltinger
Platz 15, Zeltinger Platz 9/13 und der S-Bahn sowie dem Kniggeweg
und der Schönfließer Straße zwischen Gollanczstraße und Senheimer
Straße im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reini-
ckendorf von Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäude-
management, Fachbereich Vermessung, eine beglaubigte Abzeich-
nung des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reinickendorf von
Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäudemanagement,
Fachbereich Stadt- und Regionalplanung, während der Dienststun-
den kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, die in

§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs bezeichnet
sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Reinickendorf von Berlin schriftlich
geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll,
ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die
in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 7. Februar 2006

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

Marlies W a n j u r a Dr. Michael W e g n e r

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat
für Bau-, Grundstücks-

und Gebäudemanagement
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplanes XX-25l

im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau

Vom 7. Februar 2006

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der
Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes
zur Ausführung des Baugesetzbuchs vom 7. November 1999 (GVBl.
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005
(GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XX-25l vom 9. März 2004 für das Gelände
zwischen Neubrücker Straße, Stolzingstraße, Alemannenstraße
sowie für die Neubrücker Straße zwischen Alemannenstraße und
Stolzingstraße, für die Stolzingstraße zwischen Neubrücker Straße
und Alemannenstraße und die Alemannenstraße zwischen Stolzing-
straße und Neubrücker Straße im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil
Frohnau, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reini-
ckendorf von Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäude-
management, Fachbereich Vermessung, eine beglaubigte Abzeich-
nung des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reinickendorf von
Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäudemanagement,
Fachbereich Stadt- und Regionalplanung, während der Dienststun-
den kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
3. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, die in

§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs bezeichnet
sind,

4. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

5. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

6. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Reinickendorf von Berlin schriftlich
geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll,
ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die
in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 7. Februar 2006

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

Marlies W a n j u r a Dr. Michael W e g n e r

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat
für Bau-, Grundstücks-

und Gebäudemanagement
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplanes XX-25m

im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau

Vom 7. Februar 2006

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der
Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes
zur Ausführung des Baugesetzbuchs vom 7. November 1999 (GVBl.
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005
(GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XX-25m vom 9. März 2004 für das Gelände
zwischen Neubrücker Straße, der S-Bahn, Gralsburgsteig, Maximi-
liankorso, Stolzingstraße sowie für die Neubrücker Straße zwischen
Stolzingstraße und der S-Bahn und für den Gralsburgsteig im Bezirk
Reinickendorf, Ortsteil Frohnau, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reini-
ckendorf von Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäude-
management, Fachbereich Vermessung, eine beglaubigte Abzeich-
nung des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reinickendorf von
Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäudemanagement,
Fachbereich Stadt- und Regionalplanung, während der Dienststun-
den kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, die in

§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs bezeichnet
sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Reinickendorf von Berlin schriftlich
geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll,
ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die
in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 7. Februar 2006

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

Marlies W a n j u r a Dr. Michael W e g n e r

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat
für Bau-, Grundstücks-

und Gebäudemanagement
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplanes XX-25n

im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau

Vom 7. Februar 2006

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der
Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes
zur Ausführung des Baugesetzbuchs vom 7. November 1999 (GVBl.
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005
(GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XX-25n vom 9. März 2004 mit Deckblatt
vom 28. Juli 2004 für das Gelände zwischen Neubrücker Straße,
Alemannenstraße, Stolzingstraße, Hainbuchenstraße sowie für die
Neubrücker Straße zwischen Hainbuchenstraße und Alemannenstra-
ße, Stolzingstraße zwischen Alemannenstraße und Maximiliankorso
und Hainbuchenstraße zwischen Maximiliankorso und Neubrücker
Straße im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reini-
ckendorf von Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäude-
management, Fachbereich Vermessung, eine beglaubigte Abzeich-
nung des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reinickendorf von
Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäudemanagement,
Fachbereich Stadt- und Regionalplanung, während der Dienststun-
den kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, die in

§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs bezeichnet
sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Reinickendorf von Berlin schriftlich
geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll,
ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die
in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 7. Februar 2006

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

Marlies W a n j u r a Dr. Michael W e g n e r

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat
für Bau-, Grundstücks-

und Gebäudemanagement
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplanes XX-25o

im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau

Vom 7. Februar 2006

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der
Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes
zur Ausführung des Baugesetzbuchs vom 7. November 1999 (GVBl.
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005
(GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan XX-25o vom 9. März 2004 für das Gelände

zwischen dem Friedhof Frohnau, der Berliner Landesgrenze, Neu-
brücker Straße, Berliner Landesgrenze, sowie für die Straße Am
Eichenhain zwischen Neubrücker Straße und Hainbuchenstraße, der
Hainbuchenstraße zwischen Am Eichenhain und Speerweg und dem
Speerweg zwischen Hainbuchenstraße und dem Grundstück Gurne-
manzpfad 58-67, 69/1 im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau,
wird festgesetzt. Er ändert den Bebauungsplan XX-34 vom 1. April
1971 (GVBl. S. 598) für die Grundstücke Neubrücker Straße 36/56
und für den Fenrirweg im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reini-

ckendorf von Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäude-
management, Fachbereich Vermessung, eine beglaubigte Abzeich-
nung des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reinickendorf von
Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäudemanagement,
Fachbereich Stadt- und Regionalplanung, während der Dienststun-
den kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss 
1. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, die in

§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs bezeichnet
sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Reinickendorf von Berlin schriftlich
geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll,
ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die
in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 7. Februar 2006

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

Marlies W a n j u r a Dr. Michael W e g n e r

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat
für Bau-, Grundstücks-

und Gebäudemanagement
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplanes XX-25p

im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau

Vom 7. Februar 2006

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der
Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes
zur Ausführung des Baugesetzbuchs vom 7. November 1999 (GVBl.
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005
(GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan XX-25p vom 9. März 2004 für das Gelände

zwischen Neubrücker Straße, Hainbuchenstraße, Maximiliankorso,
Sigismundkorso und Am Eichenhain sowie für die Neubrücker
Straße zwischen Am Eichenhain und Hainbuchenstraße und für die
Straße Am Eichenhain zwischen Sigismundkorso und Neubrücker
Straße im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau, wird festgesetzt.
Er ändert den Bebauungsplan XX-40 vom 28. März 1963 (GVBl.
S. 414) für das Gelände zwischen Neubrücker Straße, Am Eichen-
hain, Lichtungsweg, Laurinsteig, Hainbuchenstraße, Heerruferweg
und Speerweg im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reini-

ckendorf von Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäude-
management, Fachbereich Vermessung, eine beglaubigte Abzeich-
nung des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reinickendorf von
Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäudemanagement,
Fachbereich Stadt- und Regionalplanung, während der Dienststun-
den kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, die in

§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs bezeichnet
sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Reinickendorf von Berlin schriftlich
geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll,
ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die
in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 7. Februar 2006

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

Marlies W a n j u r a Dr. Michael W e g n e r

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat
für Bau-, Grundstücks-

und Gebäudemanagement
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplanes XX-25q

im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau

Vom 7. Februar 2006

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der
Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes
zur Ausführung des Baugesetzbuchs vom 7. November 1999 (GVBl.
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005
(GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XX-25q vom 9. März 2004 mit Deckblatt
vom 28. Juli 2004 für das Gelände zwischen Maximiliankorso,
Alemannenstraße, Sigismundkorso sowie für den Maximiliankorso
zwischen Sigismundkorso und Alemannenstraße und die Aleman-
nenstraße zwischen Maximiliankorso und Sigismundkorso im Be-
zirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reini-
ckendorf von Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäude-
management, Fachbereich Vermessung, eine beglaubigte Abzeich-
nung des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reinickendorf von
Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäudemanagement,
Fachbereich Stadt- und Regionalplanung, während der Dienststun-
den kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, die in

§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs bezeichnet
sind, 

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Reinickendorf von Berlin schriftlich
geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll,
ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die
in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 7. Februar 2006

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

Marlies W a n j u r a Dr. Michael W e g n e r

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat
für Bau-, Grundstücks-

und Gebäudemanagement
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplanes XX-25r

im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau

Vom 7. Februar 2006

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der
Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes
zur Ausführung des Baugesetzbuchs vom 7. November 1999 (GVBl.
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005
(GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan XX-25r vom 9. März 2004 für das Gelände

zwischen Maximiliankorso, den Grundstücken Maximiliankorso 74,
74A, Ludolfinger Weg 4, 5A und Sigismundkorso 1, 2, Sigismund-
korso und Alemannenstraße (ausgenommen der Evangelischen
Schule) sowie für den Maximiliankorso zwischen Alemannenstraße
und den Grundstücken Maximiliankorso 74, 74A, und Abschnitten
des Sigismundkorsos im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau,
wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reini-

ckendorf von Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäude-
management, Fachbereich Vermessung, eine beglaubigte Abzeich-
nung des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reinickendorf von
Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäudemanagement,
Fachbereich Stadt- und Regionalplanung, während der Dienststun-
den kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, die in

§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs bezeichnet
sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Reinickendorf von Berlin schriftlich
geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll,
ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die
in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 7. Februar 2006

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

Marlies W a n j u r a Dr. Michael W e g n e r

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat
für Bau-, Grundstücks-

und Gebäudemanagement
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplanes XX-25s

im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau

Vom 7. Februar 2006

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der
Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes
zur Ausführung des Baugesetzbuchs vom 7. November 1999 (GVBl.
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005
(GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XX-25s vom 9. März 2004 mit Deckblatt
vom 1. November 2004 für das Gelände zwischen der Berliner
Landesgrenze, der Straße Am Eichenhain und der Ortsteilgrenze zu
Heiligensee im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau, wird fest-
gesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reini-
ckendorf von Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäude-
management, Fachbereich Vermessung, eine beglaubigte Abzeich-
nung des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reinickendorf von
Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäudemanagement,
Fachbereich Stadt- und Regionalplanung, während der Dienststun-
den kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, die in

§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs bezeichnet
sind, 

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Reinickendorf von Berlin schriftlich
geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll,
ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die
in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 7. Februar 2006

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

Marlies W a n j u r a Dr. Michael W e g n e r

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat
für Bau-, Grundstücks-

und Gebäudemanagement
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplanes XX-25t

im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau

Vom 7. Februar 2006

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der
Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes
zur Ausführung des Baugesetzbuchs vom 7. November 1999 (GVBl.
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005
(GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XX-25t vom 9. März 2004 mit Deckblatt vom
28. Juli 2004 für das Gelände zwischen Sigismundkorso, dem
Grundstück Sigismundkorso 68–70, Gawanstraße, Karmeliterweg,
Am Eichenhain sowie für den Sigismundkorso zwischen Am
Eichenhain und dem Grundstück Sigismundkorso 68–70 und für
die Straße Am Eichenhain zwischen Karmeliterweg und Sigismund-
korso im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reini-
ckendorf von Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäude-
management, Fachbereich Vermessung, eine beglaubigte Abzeich-
nung des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reinickendorf von
Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäudemanagement,
Fachbereich Stadt- und Regionalplanung, während der Dienststun-
den kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, die in

§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs bezeichnet
sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Reinickendorf von Berlin schriftlich
geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll,
ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die
in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 7. Februar 2006

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

Marlies W a n j u r a Dr. Michael W e g n e r

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat
für Bau-, Grundstücks-

und Gebäudemanagement
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplanes XX-25u

im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau

Vom 7. Februar 2006

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der
Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes
zur Ausführung des Baugesetzbuchs vom 7. November 1999 (GVBl.
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005
(GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XX-25u vom 9. März 2004 für das Gelände
zwischen Sigismundkorso, den Grundstücken Sigismundkorso 87,
Karmeliterweg 4, Karmeliterweg 3 und Welfenallee 8, Welfenallee
und Alemannenstraße (ausgenommen das Grundstück Sigismund-
korso 82) sowie für die Welfenallee zwischen Grundstück Welfen-
allee 8 und Alemannenstraße im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil
Frohnau, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reini-
ckendorf von Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäude-
management, Fachbereich Vermessung, eine beglaubigte Abzeich-
nung des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reinickendorf von
Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäudemanagement,
Fachbereich Stadt- und Regionalplanung, während der Dienststun-
den kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, die in

§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs bezeichnet
sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Reinickendorf von Berlin schriftlich
geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll,
ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die
in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 7. Februar 2006

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

Marlies W a n j u r a Dr. Michael W e g n e r

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat
für Bau-, Grundstücks-

und Gebäudemanagement
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplanes XX-25v

im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau

Vom 7. Februar 2006

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der
Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes
zur Ausführung des Baugesetzbuchs vom 7. November 1999 (GVBl.
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005
(GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan XX-25v vom 9. März 2004 mit Deckblatt

vom 27. September 2004 für das Gelände zwischen dem Grundstück
Sigismundkorso 68–70, Donnersmarckplatz, Alemannenstraße,
Welfenallee, der Ortsteilgrenze zu Tegel, der Ortsteilgrenze zu Hei-
ligensee, Am Eichenhain, Karmeliterweg, Donnersmarckallee sowie
für den Sigismundkorso zwischen dem Grundstück Sigismundkorso
68–70 und Alemannenstraße, für die Alemannenstraße zwischen
Sigismundkorso und Welfenallee, für die Welfenallee zwischen
Alemannenstraße und Ortsteilgrenze zu Tegel, für die Straße Am
Eichenhain zwischen Ortsteilgrenze zu Heiligensee und Karmeliter-
weg, für den Karmeliterweg zwischen Am Eichenhain und Donners-
marckallee und für die Donnersmarckallee zwischen Karmeliterweg
und Donnersmarckplatz im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau,
wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reini-

ckendorf von Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäude-
management, Fachbereich Vermessung, eine beglaubigte Abzeich-
nung des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reinickendorf von
Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäudemanagement,
Fachbereich Stadt- und Regionalplanung, während der Dienststun-
den kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, die in

§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs bezeichnet
sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Reinickendorf von Berlin schriftlich
geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll,
ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die
in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 7. Februar 2006

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

Marlies W a n j u r a Dr. Michael W e g n e r

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat
für Bau-, Grundstücks-

und Gebäudemanagement
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplanes XX-25w

im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau

Vom 7. Februar 2006

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der
Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes
zur Ausführung des Baugesetzbuchs vom 7. November 1999 (GVBl.
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005
(GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XX-25w vom 9. März 2004 mit Deckblatt
vom 28. Juli 2004 und 12. Juli 2005 für das Gelände zwischen dem
Grundstück Welfenallee 3/7, der S-Bahn, dem Friedhof Hermsdorf,
der Ortsteilgrenze zu Tegel und der Welfenallee im Bezirk Reini-
ckendorf, Ortsteil Frohnau, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reini-
ckendorf von Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäude-
management, Fachbereich Vermessung, eine beglaubigte Abzeich-
nung des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reinickendorf von
Berlin, Abteilung Bau-, Grundstücks- und Gebäudemanagement,
Fachbereich Stadt- und Regionalplanung, während der Dienststun-
den kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, die in

§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs bezeichnet
sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Reinickendorf von Berlin schriftlich
geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll,
ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die
in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 7. Februar 2006

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

Marlies W a n j u r a Dr. Michael W e g n e r

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat
für Bau-, Grundstücks-

und Gebäudemanagement



Herausgeber:
Senatsverwaltung für Justiz,
Salzburger Straße 21–25, 10825 Berlin
Redaktion:
Salzburger Straße 21–25, 10825 Berlin, Fernruf: 90 13 33 80, Telefax: 90 13 20 08
Verlag und Vertrieb:
Kulturbuch-Verlag GmbH, Postfach 47 04 49, 12313 Berlin
Hausadresse: Berlin-Buckow, Sprosserweg 3, 12351 Berlin
Telefon: 6 61 84 84 oder 6 61 40 02; Telefax: 6 61 78 28
Internet: http://www.kulturbuch-verlag.de
E-Mail: kbvinfo@kulturbuch-verlag.de
Bezugspreis:
vierteljährlich 13,30 € einschließlich 7 % Umsatzsteuer
bei sechswöchiger Kündigungsfrist zum Quartalsende.
Laufender Bezug und Einzelhefte durch den Verlag.
Preis dieses Heftes 2,45 € zuzüglich Versandspesen
(Postbank Berlin, Konto Nr. 87 50 - 109, BLZ 100 100 10)
Druck:
H. Heenemann GmbH & Co., Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin

Kulturbuch-Verlag GmbH · Postfach 47 04 49 · 12313 Berlin
Postvertriebsstück · A 3227 A · Entgelt bezahlt · Deutsche Post AG

152 Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 62. Jahrgang Nr. 5 17. Februar 2006


